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 Vorlage Nr. 21/0426 

Federf. Stadtamt: Amt für Jugend und Familie 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Jugendhilfeausschuss Rainer Weichelt 

Erster Beigeordneter 

Kenntnisnahme 23.11.2021 6 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Entwicklung eines gesamtstädtischen Kinderschutzkonzeptes gegen Gewalt 

 
Begründung: 

 

Projekt „Signale erkennen, sicher handeln, Kinder schützen – Entwicklung eines ge-

samtstädtischen Konzeptes mit entsprechend örtlichen Strukturen zum Kinderschutz 

als Teil der kommunalen Präventionskette“ 

Im § 1 Abs. 3 SGB VIII verpflichtet der Gesetzgeber den öffentlichen Träger der Jugendhilfe 

„Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen“. Um dieser Verpflichtung 

nachzukommen bedarf es Partner in einem aktiven Netzwerk vor Ort. Das Gladbecker 

Netzwerk hat in der Vergangenheit gezeigt, dass in vielen Bereichen bereits eine positive 

Zusammenarbeit gelebt wird. Mit dem o. g. Projekt sollen weitere Bereiche der Stadtgesell-

schaft mit in den Kinderschutz einbezogen werden. 

 

Bereits seit 2012 beteiligt sich das Amt für Jugend und Familie der Stadt Gladbeck an dem 

Landesprogramm „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ (vormals „Kein Kind zurücklas-

sen/Kommunale Präventionsketten“). Gladbeck ist daher berechtigt, entsprechende Pro-

jektförderung aus dem Landesprogramm zu beantragen. Für 2020 und im Weiteren 2021 

beantragt die Verwaltung Mittel zum Projekt. 

 

Am 28. Oktober 2020 startete in der Gladbecker Stadthalle ein großes Treffen zum Thema 

„Gesamtstädtisches Kinderschutzkonzept“. Koordiniert durch die Ämter für Bildung und 

Erziehung sowie für Jugend und Familie wurde eine Projektsteuerungsgruppe gebildet. 

Diese besteht aus Vertreter und Vertreterinnen der Bereiche Kita, Hilfen zur Erziehung, 

Schule, Polizei, Sport, Gesundheit und Religionsgemeinschaften. Im Bereich der Jugendhilfe 
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wurde ebenfalls auf eine Trägervielfalt geachtet. Seit Mitte 2021 wird das Projekt durch die 

Fachhochschule Münster, Fachbereich Sozialwesen, wissenschaftlich begleitet. 

 

Begleitend zum Projekt und als Bestandteil der gesamtstädtischen Bemühungen zum Kin-

derschutz, wird der Kinderschutzschirm des Kinderschutzbundes in Gladbeck durch Mittel 

des Bündnisses für Familie – Erziehung, Bildung, Zukunft gefördert. 

 

Früh verständigte sich die Steuerungsgruppe darauf, als einen der ersten Schritte, eine Be-

standsabfrage zum Bestand von Kinderschutzkonzepten in den einzelnen Bereichen durch-

zuführen. Im Weiteren wurden Ziele und Maßnahmen zur Entwicklung eines gesamtstädti-

schen Kinderschutzkonzeptes erstellt.  

 

Noch in diesem Jahr, am 15. Dezember, ist eine Veranstaltung zum Thema „Gesamtstädti-

sches Kinderschutzkonzept in Gladbeck“ in der Gladbecker Stadthalle geplant. Zu dem 

Treffen werden Vertreter und Vertreterinnen aller „Bereiche, wo Erwachsene mit Kindern 

und Jugendlichen in ständigem Kontakt sind“, eingeladen. Ziel des Treffens ist es, eine hö-

here Sensibilisierung dafür zu schaffen, dass alle Bereiche unserer Stadtgesellschaft eine 

Verantwortung für die Umsetzung von Kinder- und Jugendschutz haben. Dabei ist eine 

kontinuierliche Weiterbildung und Aktualisierung von bestehenden Kinderschutzkonzepten 

ein Prozess, der gepflegt werden muss. Da, wo es heute noch kein entsprechendes Kon-

zept gibt, muss der Entwicklungsprozess angestoßen werden. Dies mit der Möglichkeit ei-

ner fachlichen Begleitung vor Ort. Dabei müssen die Akteure in den Vereinen, bei den Trä-

gern und Institutionen mit eingebunden werden. 

 

Über den Verlauf der Projekte berichtet die Verwaltung und Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen der Fachhochschule Münster. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

I.V. 

 
 - Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


